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Entgeltordnung 

über die Erhebung von Entgelten 
für die Benutzung der städtischen Kindertagesstätten 

 
 
Aufgrund des § 20 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen 
(KiTaG) vom 07.02.2002 (Nds. GVBl. S. 57) hat der Rat der Stadt Helmstedt in seiner Sitzung 
am 29.11.2018 und 28.11.2019 folgende Entgeltordnung für die Benutzung der städtischen 
Kindertagesstätten beschlossen. 
 
 
1. Kindertagesstättenentgelte 
 
1.1 Kindertagesstättenentgelte (im Folgenden: Entgelte) pro Kind für die städtischen 

Kindertagesstätten ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Entgelttabelle. 
 
Soweit Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, tritt zu den im Entgelttarif 
festgesetzten Entgelten die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz jeweils 
festgelegten Höhe hinzu. 
 

1.2 Für die Inanspruchnahme eines Kindergartenplatzes wird für Kinder im Alter von 3 bis 6 
Jahren und für eine tägliche Betreuungsdauer von bis zu 8 Stunden kein Entgelt 
erhoben. Darüber hinausgehende Betreuungszeiten einschließlich Sonderdienstzeiten 
(Früh- und/oder Spätdienst) sind entgeltpflichtig. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die 
Fälle, in denen Kinder nach Vollendung des 3. Lebensjahres noch übergangsweise in 
einer Krippengruppe betreut werden. 

 
Sofern Kinder bereits vor der Vollendung des 3. Lebensjahres in einer 
Kindergartengruppe oder einer altersübergreifenden Kindergartengruppe betreut 
werden, erfolgt bis zum Beginn des Monats der Vollendung des 3. Lebensjahres eine 
Erhebung der in der unter Ziff. 1.1 genannten Entgelttabelle ausgewiesenen 
Kindergartenentgelte für U3-Kinder.  

 
1.3 Grundlage für die Berechnung der Entgelte ist das Bruttoeinkommen aus dem 

Kalenderjahr, das dem maßgeblichen Kindergartenjahr vorausgeht. Zum 
Bruttojahreseinkommen zählt der Gesamtbetrag der Jahreseinkommen der zum 
Haushalt rechnenden erziehungsberechtigten Familienmitglieder. Familien im Sinne 
dieser Entgeltordnung sind auch eheähnliche Gemeinschaften mit gemeinsamer 
Elternschaft für das betreffende Kind. 

 
Unter Jahreseinkommen sind hierbei die folgenden Einnahmen in Geld oder Geldeswert 
zu verstehen: 

 

 alle positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 Einkommensteuergesetz 

 Unterhaltsleistungen (sowohl für Ehegatten als auch für Kinder) 

 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 

 Lohnersatzleistungen 

 steuerfreie sowie pauschal versteuerte Einnahmen 
 
 Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz bleibt bei der Berechnung des 

Bruttojahreseinkommens unberücksichtigt. 
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Das Bruttoeinkommen wird 

a) für alle Einkommen um eine jährliche Werbungskostenpauschale in der Höhe gem. 
§ 9 a Satz 1 Nr.1 Einkommensteuergesetz (EStG) in der jeweils gültigen Fassung 

b.1) für Sozialabgabepflichtige um einen Pauschalabzug für Steuern und 
Sozialversicherungen in Höhe von 24 % 

oder 

b.2) für Sozialabgabepflichtige um einen Pauschalabzug für Steuern und 
Sozialversicherungen in Höhe von 19 %, wenn Einkünfte erzielt werden als 
Beamter, Richter, Berufssoldat, Zeitsoldat, Geistlicher, Beschäftigter bei einem 
Träger der Sozialversicherung mit beamtenähnlichen Status, Bezieher von 
Versorgungsbezügen (Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld), Bezieher einer 
Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

 

gekürzt. 
 

Dieser errechnete Betrag wird als Nettoeinkommen der Berechnung zugrunde gelegt 
und auf ein durchschnittliches Monatseinkommen umgerechnet. 

 
Die sich ergebenden Entgelte sind der unter lfd. Nr. 1.1 genannten Entgelttabelle zu 
entnehmen. 

 
1.4 Für ein zweites und weitere Kinder wird ein zusätzlicher monatlicher Freibetrag von 

175,00 Euro auf das ermittelte Nettoeinkommen gewährt. 
 
1.5 Für Geschwister, die gleichzeitig eine Krippe und/oder einen Hort besuchen, ermäßigt 

sich das Entgelt für das zweite bzw. weitere Kinder um 50 %. Beitragsfreie Kinder bleiben 
hierbei unberücksichtigt. Dies gilt auch für die Fälle, in denen für beitragsfreie Kinder ein 
Entgelt für die Inanspruchnahme von Betreuungszeiten von mehr als 8 Stunden zu 
entrichten ist. 

 
1.6 Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, die ihr Einkommen nicht angeben, zahlen das Entgelt 

der Höchststufe. 
 
1.7 Einkommensveränderungen über 15 % während des Kindergartenjahres sind dem 

Träger der Kindertagesstätte mitzuteilen. 
 
1.8  Essensbeiträge sind in den Kindertagesstättenentgelten nicht enthalten. 
 
1.9 Auswärtige Eltern zahlen unabhängig von ihrem Einkommen grundsätzlich den für die 

jeweilige Betreuungsform ausgewiesenen Maximalbetrag. 
 
1.10 Bei verspäteter Abholung eines Kindes kann ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 17,39 

€ pro Verspätungsfall und angefangener halber Stunde erhoben werden. Der hierdurch 
entstandene Betrag wird im jeweiligen Folgemonat fällig. 
 

 
2. Entstehung und Beendigung des Kindergartenjahres und der Entgeltpflicht 
 
2.1 Das Kindergartenjahr beginnt am 01.08. eines jeden Jahres und endet am 31.07.des 

folgenden Jahres. 
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2.2 Die Entgeltpflicht entsteht mit dem ersten Tag des Aufnahmemonats und endet beim 
Ausscheiden mit Ablauf des betreffenden Monats. 

 
3. Beitragsschuldner 
 

Beitragsschuldner sind die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten der aufgenommenen 
Kinder. 

 
4. Fälligkeit und Entrichtung der Entgelte 
 
4.1 Die Entgelte sind bis zum 05. eines jeden Monats im Voraus an die Stadtkasse Helmstedt 

zu überweisen. 
 
4.2 Über die Höhe der Entgelte erhalten die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten schriftlich 

Nachricht. 
 
4.3 Bleibt ein Kind wegen Krankheit oder aus anderen Gründen der Kindertagesstätte fern, 

und soll der Platz erhalten bleiben, ist das Entgelt weiterzuzahlen. 
 
4.4 Bei unpünktlicher oder unvollständiger Entrichtung der Entgelte kann das Kind vom 

Besuch der Kindertagesstätte ausgeschlossen werden. Sofern ein Entgeltrückstand von 
mehr als 100,00 € für einen längeren Zeitraum als 3 Monate besteht, erfolgt eine 
Kündigung des Betreuungsverhältnisses zum Ende des jeweils laufenden Monats. Im 
Falle einer Entgelterhebung bei beitragsfreien Kindern für Betreuungszeiten von mehr 
als 8 Stunden erfolgt, sofern ein Entgeltrückstand von mehr als 50 € für einen längeren 
Zeitraum als 3 Monate besteht, eine dauerhafte Verringerung der Betreuungszeit auf 8 
Stunden ab Beginn des jeweils kommenden Monats. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für 
Entgelte nach Ziffer 1.10. 

 
4.5 Die Entgelte können im gerichtlichen Mahnverfahren vollstreckt werden. 
 
5. Gültigkeit 
 
 Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
 
 
 
Helmstedt, den 29.11.2019 
 
Stadt Helmstedt 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Wittich Schobert 
 
(Wittich Schobert) 
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Anlage zur Entgeltordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung der 
städtischen Kindertagesstätten 
(Fassung gültig ab 01.01.2024) 

 
 
 

Entgelttabelle  
 

  Betreuungsdauer monatliche Entgelthöhe 

Krippenentgelte 
Dreivierteltagsplatz 

 (6 Stunden)* 
6,75 % des Nettoeinkommens; jedoch 

min. 133 € und max. 375 €  

  
Ganztagsplatz  
 (8 Stunden)*  

8,75 % des Nettoeinkommens; jedoch 
min. 153 € und max. 400 €  

Kindergartenentgelte 
für U3-Kinder 

Vor- oder Nachmittagsplatz  
(4 Stunden) 

4,75 % des Nettoeinkommens; jedoch 
min. 61 € und max. 200€  

  
Vor- oder Nachmittagsplatz 

 (5 Stunden) 
5,75 % des  Nettoeinkommens; jedoch 

min. 71 € und max. 250 € 

  
Dreivierteltagsplatz  

(6 Stunden) 
6,75 % des Nettoeinkommens; jedoch 

min. 79,12 € und max. 300 €  

  
Ganztagsplatz  

(8 Stunden) 
8,75 % des Nettoeinkommens; jedoch 

min. 97 € und max. 350 €  

Hortentgelte 4 Stunden** 
6,75 % des Nettoeinkommens; jedoch 

min. 123 € und max. 300 €  

Randzeitbetreuung 
(Früh-/ Mittags-/ 

Spätdienst) 

je angefangene 
Betreuungsstunde 

28 € 

* Maßgebliche Bezugsgröße für die Entgelterhebung ist die Dauer der durch Betriebserlaubnis genehmigten 
Regelbetreuungszeit in der belegten Gruppe, unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme.  
** Die 4-stündige Betreuungszeit wird in einigen Horten durch eine 3-stündige Betreuungszeit in der Schulzeit 
kombiniert mit einer 8-stündigen Betreuung in der Ferienzeit sichergestellt. 

 


